
Gemeinde Nellingen
Alb-Donau-Kreis 

 

Satzung zur 1. Änderung der 
Satzung

über den Anschluß an die öffentliche Wasserversorgungsanlage
und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser

(Wasserversorgungssatzung - WVS)
vom 07.05.2001 

 
 
 

Auf Grund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der §§ 2, 9, 10 und 
10 a des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Nellingen am 07. Mai 2001 folgende Satzung zur 1. Änderung der Satzung über den Anschluss an 
die Wasserversorgungsanlagen und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversor-
gungssatzung- WVS) beschlossen: 
 
 
Artikel 1: 
§ 35 erhält folgende Neufassung: 

 
 

§ 35 
Beitragssatz 

 
Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je Quadratmeter (m²) Nutzungsfläche (§ 28)  2,75 Euro. 
 
Artikel 2: 
§ 41 erhält folgende Neufassung: 
 
 
 

§ 41 
Grundgebühr 

 
(1)  Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr). Sie beträgt bei 

Wasserzählern mit einer Nenngröße von: 
 
 Maximaldurch- 

fluß (Qmax) 
3 und 5 7 und 10 20 30 m³/h 

 Nenndurchfluss 
(Qn) 

1,5 und 2,5 3,5 und 5(6) 10 15 m³/h 

 Euro/Monat 2,00 3,00 4,00 5,00 
 
Bei Bauwasserzählern oder sonstigen beweglichen Wasserzählern entfällt die Grundgebühr. 
 
 
(2)  Bei der Berechnung der Grundgebühr wird der Monat, in dem der Wasserzähler erstmals einge-

baut oder endgültig ausgebaut wird, je als voller Monat gerechnet. 
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(3)  Wird die Wasserlieferung wegen Wassermangels, Störungen im Betrieb, betriebsnotwendiger 

Arbeiten oder aus ähnlichen, nicht vom Anschlussnehmer zu vertretenden Gründen länger als 
einen Monat unterbrochen, so wird für die Zeit der Unterbrechung (abgerundet auf volle Monate) 
keine Grundgebühr berechnet. 

 
 
 
 
 
Artikel 3: 
§ 42 erhält folgende Neufassung: 
 

 
§ 42 

Verbrauchsgebühren 
 

(1)  Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 43) berechnet. Die 
Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 1,20 Euro. 

 
(2)  Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, beträgt die 

Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 1,30 Euro. 
 
(3)  Wird die verbrauchte Wassermenge durch einen Münzwasserzähler festgestellt, beträgt die Ge-

bühr (einschl. Grundgebühr gem. § 41 und Umsatzsteuer gem. § 54) pro Kubikmeter 2,00 Euro. 
 
 
Artikel 4: 
§ 44 erhält folgende Neufassung: 
 
 
 

§ 44 
Verbrauchsgebühr bei Bauten 

 
(1)  Wird bei der Herstellung von Bauwerken das verwendete Wasser nicht durch einen Wasserzäh-

ler festgestellt, wird eine pauschale Verbrauchsgebühr erhoben. 
 
(2)  Bemessungsgrundlage für die Gebühr ist folgender pauschaler Wasserverbrauch: 
 
 1. Bei Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Gebäuden werden je 100 Kubikmeter umbautem 

Raum 7 Kubikmeter als pauschaler Wasserverbrauch zugrundegelegt; Gebäude mit weniger 
als 100 Kubikmeter umbautem Raum bleiben gebührenfrei. 

 
  Bei Fertigbauweise werden der Ermittlung des umbauten Raumes nur die Keller- und Unterge-

schosse zugrundegelegt. 
 
 
 2. Bei Beton- und Backsteinbauten, die nicht unter Nr. 1 fallen, werden je angefangene 10 Ku-

bikmeter Beton- oder Mauerwerk 4 Kubikmeter als pauschaler Wasserverbrauch zugrundege-
legt; Bauwerke mit weniger als 10 Kubikmeter Beton- oder Mauerwerk bleiben gebührenfrei. 

 
 3. Bei Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Gebäuden, die kombiniert als Fertigbau und Mas-

sivbau (Stahlbau, Holzbau o.ä.) erstellt werden, werden nur 50 % der nach Nummer 1 berech-
neten Kubikmeter umbautem Raum der Berechnung zugrundegelegt. 

 
 
Artikel 5: 
§ 45 erhält folgende Neufassung: 

 
§ 45 
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Entstehung der Gebührenschuld 
 

(1)  In den Fällen der §§ 41und 42 Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld für ein Kalenderjahr mit Ab-
lauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis vor Ablauf des 
Veranlagungszeitraums, entsteht die Gebührenschuld mit Ende des Benutzungsverhältnisses. 

 
(2)  In den Fällen des § 40 Abs. 1 Satz 2 entsteht die Gebührenschuld für den bisherigen Anschluss-

nehmer mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendervierteljahres; für den neuen An-
schlussnehmer mit Ablauf des Kalenderjahres. 

 
(3)  In den Fällen des § 42 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld, mit der Beendigung der Baumass-

nahme, spätestens mit Einbau einer Messeinrichtung nach § 21. 
 
(4)  In den Fällen des § 44 entsteht die Gebührenschuld mit Beginn der Bauarbeiten. 
 
(5)  In den Fällen des § 42 Abs. 3 entsteht die Gebührenschuld mit der Wasserentnahme. 
 
Artikel 6: 
§ 54 erhält folgende Neufassung: 
 
 

§ 54 
Inkrafttreten 

 
(1)  Soweit Abgabeansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht bereits entstanden sind, gelten 

anstelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens der Abga-
beschuld gegolten haben. 

 
(2)  Diese Satzung tritt am 01.01.2002 in Kraft.  
 
 
Nellingen, den 07.05.2001 
 
 
 
Rainer Schaller 
Bürgermeister 
 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf-
grund der Gemeindeordnung beim Erlass der vorstehend bekanntgemachten Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
Nellingen, den 07.05.2001 
 
 
 
Rainer Schaller 
Bürgermeister 
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